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Einführung 

 

Die Tagung „Perspektiven für den niedersächsischen Naturschutz vor dem 

Hintergrund neuer rechtlicher und fachlicher Anforderungen“ am 20. November 2009 

im Leineschloss Hannover wurde gemeinsam ausgerichtet vom Bundesverband 

Beruflicher Naturschutz B.B.N. e.V., Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

Landesverband Niedersachsen e.V., dem Naturschutzbund Deutschland NABU 

Niedersachsen e.V. sowie dem Naturschutzverband Niedersachsen e.V. 

 

Im Folgenden werden das Tagungsprogramm sowie die einzelnen Vorträge 

dargestellt bzw. zusammengefasst. Der Anhang dieser Dokumentation und 

Handreichung enthält zudem alle Folien der Vorträge, einen Pressespiegel, eine 

Linkliste, Kontaktdaten der Verbände; weiterhin Stellungnahmen zum Bundesgesetz 

zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege von Juli 

2009 sowie die Entwurfsfassung des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes vom 

17. November 2009. Die Vorträge und die Diskussion sowie die 

Presseberichterstattung beziehen sich auf den Stand des Gesetzes, wie er dieser 

Dokumentation und Handreichung im Anhang beigefügt ist. Die Gesetzesentwürfe 

sind in der Entwicklung und in der Abstimmung und werden sich noch verändern. 

Nichtsdestotrotz hat die Tagung deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die 

grundsätzlichen Bedingungen der Gesetzesnovellierung zu durchleuchten und 

Forderungen an die Gesetzgebung zu formulieren. Hierfür soll die vorliegende 

Dokumentation und Handreichung dienen. 

 

 

Heinz-Werner Persiel 

Bundesvorsitzender des BBN e.V. 

 

���������	��
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Perspektiven für den niedersächsischen Naturschutz vor dem 

Hintergrund neuer rechtlicher und fachlicher Anford erungen  

Tagung am 20. November 2009  

 

 

A. Programm 

 

20. November 2009 

 

10.00 Uhr  Come together   

10.20 Uhr  Begrüßung   

  Heinz-Werner Persiel, Vorsitzender des BBN e.V. 

Moderation BBN 

 

10.30 Uhr Diskussionsstand zur Umsetzung des Bundesnaturschut zgesetzes 

in den Ländern 

Hans-Werner Blank, Leiter des LANA Ausschusses Eingriffsregelung 

und Landschaftsplanung  

 

11.15 Uhr Die Rechtslage ab 2010 – Abweichungsrechte der Länd er  

Prof. Dr. Wolfgang Köck, Helmholtz Zentrum für Umweltforschung 

(UFZ) 

 

11.45 Uhr  Fachliche Anforderungen im Naturschutz  

Dr. Alfred Herberg, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Leiter 

Fachbereich Naturschutz und Entwicklung, Bonn 

 

12.30 Uhr  Mittagspause  

 

Pressegespräch 

Moderation NVN 

 

13.30  Uhr Die Rechtslage ab 2010 – Konsequenzen für Niedersac hsen 

  Prof. Dr. Christian Schrader, Hochschule Fulda 
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14.15 Uhr Die DUH-Eckpunkte für ein Biodiversitätsgesetz  

Ulrich Stöcker, Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), Leiter Fachbereich 

Naturschutz, Berlin 

 

15.00 Uhr Kaffeepause 

 

15.15 Uhr Talkrunde 

  mit 

Dr. Gero Hocker, Umweltpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion 

Dr. Alfred Herberg, BfN 

Ulrich Stöcker, Deutsche Umwelthilfe e.V., Berlin 

Prof Dr. Wolfgang Köck, UFZ 

Hans-Werner Blank, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 

Bremen 

Moderation: Peter Mlodoch, Journalist 

 

16.30 Uhr Ende der Veranstaltung  

 

 

 
 
 

 
 
B. Vorträge 

 

Infostand der Verbände im Foyer 
des Leineschlosses 

Heinz-Werner Persiel (BBN) stellt 
das Tagungsprogramm vor 
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Hans-Werner Blank referiert zur Umsetzung des 
Bundesnaturschutzgesetzes in den Ländern 

1. Vortrag  

Hans-Werner Blank, Leiter des LANA-Ausschusses Eing riffsregelung und 

Landschaftsplanung und Referatsleiter beim Bremer S enator für Umwelt, Bau, 

Verkehr und Europa: 

„Diskussionsstand zur Umsetzung des Bundesnaturschu tzgesetzes in den 

Ländern“ 

 

Blank stieg mit einem kurzen Abriss der Historie der Naturschutzgesetzgebung ein, 

und erwähnte insbesondere im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren 

1976 die Ergänzung von Elementen des Schutzes um Reaktive (Eingriffsregelung) 

sowie Aktive Elemente (Landschaftsplanung). Die Föderalismusreform von 2006 mit 

dem Wechsel der Gesetzgebungszuständigkeit von den Ländern zum Bund sowie 

das Scheitern des 

Umweltgesetzbuches 

bezeichnete er als „für 

einen, der seit 30, 35 

Jahren in der 

Umweltschutzverwaltung 

arbeitet, sehr 

schmerzhaft“. 

Im aktuellen 

Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) gibt der Bund 

noch den Rahmen, 

während die Länder mit 

eigenen Gesetzen diesen „überschreiten“, keinesfalls jedoch „unterschreiten“ dürfen. 

Im neuen Gesetz, gültig ab 1. März 2010, regelt der Bund alles, während die Länder 

bis zu seinem Inkrafttreten ergänzen, Zuständigkeiten regeln und in 

Ausführungsgesetzen oder anderen rechtlichen Regelungen abweichen können – es 

sei denn, es handelt sich um abweichungsfeste Vorgaben. 

 

Diverse Regelungen müssen sogar geschaffen werden, da die Ländergesetze mit 

März 2010 ihre Gültigkeit verlieren. Diese konkurrierende Gesetzgebung wird nach 

Blanks Befürchtung dahin führen , dass man zukünftig „mindestens zwei 
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Gesetzestexte und Erlasse neben sich liegen haben muss“. Zudem führten 

mangelnde Übergangsregelungen zu (Kompatibilitäts-)Problemen mit bis März 2010 

noch nicht abgeschlossenen Verfahren. Die Koalitionsvereinbarung der schwarz-

gelben Bundesregierung für 2009 bis 2013 fordert eine Novellierung zur 

Gleichstellung des Ersatzgeldes und will die Belange der Naturnutzer verstärkt 

berücksichtigen. Wortwörtlich heißt es in der Vereinbarung: „Wir werden den 

Bundesländern die Kompetenz geben, beim Ausgleich von Eingriffen in die Natur das 

Ersatzgeld anderen Kompensationsmaßnahmen gleichzustellen“ (S. 23 

Koalitionsvereinbarung; vgl. Link). 

Blank stellte im Anschluss eine Tabelle zur Anpassung des jeweiligen Landesrechts 

an das neue BNatSchG vor und bemerkte dazu, dass die Bemühungen 

Niedersachsens von allen Ländern „am weitesten“ vorangeschritten seien: 
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Er ging auf die einzelnen Abweichungsabsichten ein: Niedersachsen bezweifelt 

generell, dass der „Allgemeine Grundsatz“ zur Landschaftsplanung mit der 

Föderalismusreform vereinbar ist. Das Land sieht nur noch Landschaftsrahmenpläne 

ohne Bindungswirkungen und Entwicklungsverpflichtungen vor – die Erstellung von 

Landschaftsplänen durch die Kommunen soll fakultativ erfolgen. Zudem ist eine 

Deckelung des Ersatzgeldes vorgesehen sowie eine Ausnahmeregelung für den 

Deichbau. Nach einem Exkurs zur Situation in Bremen und Hamburg kam Blank auf 

die fachlichen Anforderungen an die Umsetzung zu sprechen. Die neuen, 

„unbestimmten“ Rechtsbegriffe des BNatSchG ließen vieles offen und verlangten die 

Formulierung fachlicher Anforderungen und Konventionen. Einige derartige 

Unklarheiten verdeutlichte der Referent beispielhaft an § 15 BNatSchG (vgl. Folien 

14 bis 19 im Anhang).  

 

Blanks Fazit: Der Naturschutz werde durch das neue Gesetz nicht einheitlicher, das 

Niveau sei gesunken, die Ziele der „Convention on Biological Diversity“ (CBD) seien 

damit nicht zu erreichen. Naturschutz werde zu etwas „Freiwilligem“ gemacht, das 

Naturschutzgesetz werde zu einem „Naturnutzerschutzgesetz“ umformuliert. 

Abschließend stellte er vor, wie § 15 (5) eines gemäß der Koalitionsvereinbarung zu 

novellierenden BNatSchG lauten könnte, wenn das Ersatzgeld den Maßnahmen der 
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Realkompensation gleichgestellt würde: „Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder 

durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in 

angemessener Frist auszugleichen, zu ersetzen oder durch Ersatzgeld zu begleichen 

sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der 

Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im 

Range vorgehen.“ (vgl. Folie 21). Das bedeutet, es ist kein Eingriff mehr zu versagen 

und schon gar nicht voll zu kompensieren. Die Verursacherpflicht geht auf die 

Naturschutzbehörden über. Wenn dann noch die Zweckbindung für das Ersatzgeld 

nahezu uneingeschränkt aufgelöst wird, müssten Naturschutzbehörden vielleicht 

sogar um Eingriffe bitten, damit sie ihr Personal bezahlen können.  Dies empfindet er 

als „Horror“, der sich hoffentlich niemals realisiere; den daraus resultierenden 

Naturschutz als „Fall für die Ethikkommission“.  

 

Es wurden keine Fragen gestellt. 

 

 
2. Vortrag  

Prof. Dr. Wolfgang Köck, Helmholtz Zentrum für Umwe ltforschung (UFZ), 

Department Umwelt- und Planungsrecht und Professor für Planungs- und 

Umweltrecht an der Universität Leipzig: 

„BNatSchG – Die Rechtslage ab 2010. Abweichungsrech te der Länder“ 

 

Köck ging zunächst 

genauer auf die 

Rahmenbedingungen der 

BNatSchG-Reform von 

2009 ein. Er nannte in 

diesem Kontext die 

Föderalismusreform von 

2006, die nunmehr eine 

konkurrierende 

Gesetzgebung des Bundes 

für den Sachbereich 

Naturschutz und 

Landschaftspflege vorsieht, gleichzeitig den Ländern aber eine Abweichungsbefugnis 

Prof. Dr. Wolfgang Köck während seines Vortrages 
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einräumt. Der Referent führte weiter aus, dass die Bindung der Länder an das 

Rahmenrecht des Bundes ihre Gültigkeit am 31.12.2009 verliert, so dass die Länder 

von diesem Zeitpunkt an nicht mehr an den alten Gesetzesrahmen gebunden sind. 

Befürchtet wurde nach dem Scheitern des geplanten Umweltgesetzbuches (UGB) 

Anfang 2009 eine Zersplitterung des Naturschutzes. Vor diesem Hintergrund muss 

die Neuregelung des BNatSchG vom Juli 2009 gesehen werden.  

Auf Folie 4 stellt Köck die Ziele des neuen Gesetzes dar; sie liegen u.a. darin, das 

Naturschutzrecht zu vereinfachen und das bestehende Schutzniveau zu wahren: 

 

 

 

„Mit der Vereinfachung ist das so eine Sache, ich sehe sie nicht“, kommentierte Köck 

mit Blick auf die schwierige Problematik der Abweichungsgesetzgebung. Auch die 

Wahrung des Schutzniveaus könne durch Bundesrecht nicht sichergestellt werden, 

wenn Abweichungsrechte anzuerkennen sind 

Weiter stellte der Umweltrechtler die Besonderheit der konkurrierenden 

Gesetzgebungsbefugnis ohne Erforderlichkeitsprüfung mit Abweichungsbefugnis, ein 

Novum im deutschen Verfassungsrecht, genauer dar (vgl. Folien 5 bis 7).  

 

Anschließend ging er auf die Grenzen der Abweichungsgesetzgebung ein. Für die 

Sachmaterie Naturschutz und Umweltpflege liegt die Grenze bei den allgemeinen 
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Grundsätzen des Naturschutzes, bei dem Recht des Artenschutzes und dem Recht 

des Meeresnaturschutzes; diese sind also abweichungsfest. Eine weitere Grenze 

liegt bei Bundesregelungen, die die Einrichtung von Behörden bzw. 

Verwaltungsverfahren regeln. Im Folgenden nannte er diverse Beispiele für die 

Regelung allgemeiner Grundsätze im neuen Naturschutzgesetz (vgl. Folien 10 bis 

13) und verdeutlichte das Prinzip dieser allgemeinen Grundsätze durch einige 

Bemerkungen. So dürfen Länder keine Regelungen zu allgemeinen Grundsätzen 

treffen, sondern haben in ihrer Gesetzgebung den „Rahmen“ der allgemeinen 

Grundsätze des Bundesgesetzes zu beachten. Daraus ergibt sich die Frage, ob die 

Geltung allgemeiner Grundsätze eine explizite Regelung durch den 

Bundesgesetzgeber voraussetzt. Dazu gibt es zwei kontroverse Betrachtungsweisen. 

Die Verfechter der einen Perspektive gehen davon aus, dass der 

Bundesgesetzgeber selbst regeln darf, welche allgemeinen Grundsätze gelten 

sollen. Die Anhänger der zweiten Sichtweise, zu denen sich Köck zählt, sind der 

Meinung, dass sich die Frage, ob eine Regelung als allgemeiner Grundsatz des 

Naturschutzes einzuordnen ist, nach materiellen Kriterien, v. a. nach der 

Regelungskonzeption des Gesetzgebers, richtet. 

 

Grundsätze sind nach Köck keine „unmittelbar anwendbaren Regeln“, sondern 

„dahinter stehende 

grundlegende Prinzipien“. 

Anforderungen an 

allgemeine Grundsätze des 

Naturschutzes sind 

außerdem noch 

Allgemeinheit sowie 

Ausgestaltungsfähigkeit. 

Die Anforderungen an 

abweichende Regelungen 

der Länder werden in der 

Literatur ebenfalls kontrovers diskutiert. Während die einen meinen, dass eine reine 

Negativgesetzgebung unzulässig sei, sind andere Experten der Meinung, es genüge 

bereits, dass Landesgesetze einzelne Bundesgesetze außer Kraft setzen können. 

v.l.n.r.: Stöcker (DUH), Schrader (FH Fulda), Herberg (BfN) 
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Köck selbst ist der Ansicht, dass Länder die Möglichkeit haben müssen, einzelne 

Bundesregelungen außer Kraft zu setzen, ohne zugleich eine eigene    

Sachregelung zu treffen. Sonstige Grenzen einer Abweichungsgesetzgebung liegen 

im Anwendungsvorrang des Europarechts und dem „Grundsatz bundesfreundlichen 

Verhaltens“ als föderatives Missbrauchsverbot (Art. 20 Abs. 1 GG). Bei den 

Ermächtigungen für die Länder hob Köck neben den Verordnungsermächtigungen 

wie dem Verfahren zur Aufstellung von Landesplänen (§ 10 (5)) auch noch sonstige 

Regelungsermächtigungen wie etwa Ausnahmen von allgemeinen 

artenschutzrechtlichen Verboten (§ 39 (2); vgl. Folie 20) hervor. Das Bundesrecht, 

verdeutlichte er anhand 

einiger Beispiele (vgl. Folie 

21), verweist an vielen 

Stellen auf das 

Landesrecht; der 

Bundesgesetzgeber legt 

also von vornherein fest, 

dass die Länder bestimmte 

Punkte alleine regeln 

dürfen. 

 

Im abschließenden Fazit 

hob er drei Punkte im Konfliktfeld Bundesrecht-Länderrechte als besonders relevant 

hervor. Zum einen hindert das BNatSchG seiner Meinung nach Länder nicht an einer 

eigenen Gesetzgebung, soweit die Bundesregelung nicht erschöpfend ist. Weiter 

eröffne das Bundesrecht den Ländern eine Vielzahl von 

Ausgestaltungsmöglichkeiten und verweise häufig auf Landesrecht. Und schließlich 

hätten die Länder darüber hinaus Abweichungsrechte, müssten dabei aber 

insbesondere die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes beachten. Den 

niedersächsischen Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum BNatSchG in der 

Fassung vom 27.10.2009 hält er für verfassungsrechtlich bedenklich, weil die 

vorgesehenen Landesregelungen die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes 

nicht ausreichend beachten. Dies machte er an drei Beispielen fest. Die Freiwilligkeit 

der Aufstellung örtlicher Landschaftspläne verfehle durch die „rein fakultative 

Aufstellung örtlicher Landschaftspläne das Prinzip der flächendeckenden 

Hans-Werner Blank und Prof. Dr. Wolfgang Köck 
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vorsorgenden Naturschutzplanung“. Die in § 6 (1) geregelte Festlegung 

kompensationsfreier Eingriffe hält er für rechtlich zweifelhaft, da „der Bau von 

Deichen, Sperrwerken und Schutzdünen nicht pauschal als eine nicht erhebliche  

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft angesehen werden kann“. Das 

Wahlrecht auf Geldersatz statt Realkompensation schließlich hält er für nicht 

vereinbar mit dem allgemeinen Grundsatz des § 13, der der Realkompensation einen 

Vorrang einräumt. 

 

Im Anschluss an den 

Vortrag kamen zwei 

Fragen aus dem Publikum. 

Ein Gast erkundigte sich 

nach den Konsequenzen 

im Falle eines Verzichts 

eines Landes auf das 

Landschaftsprogramm. 

Köck erwiderte darauf, 

dass das Bundesgesetz 

Landschaftsprogramme 

nicht zwingend vorschreibe, 

wohl aber Landschaftsrahmenpläne (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Bedauerlich sei, dass 

der Bund eine Bundeslandschaftsplanung für den nationalen Biotopverbund nicht 

vorgesehen habe. Dies sei gerade auch vor dem Hintergrund der Etablierung einer 

Bundesraumordnungsplanung schwer verständlich. Ein weiterer Gast wollte – 

beispielhaft verdeutlicht an einem konkreten Paragraphen – wissen, ob das Land 

Niedersachsen eine Verordnungsermächtigung des Bundes ignorieren könne. Köck 

erklärte, dass an sich eine Verordnungsermächtigung des Bundes die 

Landesgesetzgebung sperre, dass es aber wegen des Rechts der 

Abweichungsgesetzgebung darauf ankomme, ob der Regelungsgegenstand der 

Ermächtigung abweichungsfest sei. 

3. Vortrag  

Dr. Alfred Herberg, Bundesamt für Naturschutz: 

“Fachliche Anforderungen im Naturschutz“ 

 

Das Publikum – darunter auch FDP-Umweltsprecher Dr.  
Gero Hocker (1. Reihe, 3. v. l.) 
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Dr. Alfred Herberg, Bundesamt für Naturschutz (BfN)  

Herberg gliederte seinen Vortrag in die beiden Blöcke Naturschutzrecht und 

Umweltrecht. Im Bereich Naturschutzrecht ging er zunächst auf Pflichten des 

Monitorings und Berichtswesens sein. Ihnen zugrunde liegt die Annahme, dass die 

Bereitstellung aktueller Daten einen effektiv(er)en Natur- und Landschaftsschutz 

ermöglicht. Seit 2002 ist Umweltbeobachtung als Aufgabe des Bundes und der 

Länder (im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten) im § 12 BNatSchG verankert. 

Diese Regelung wird auch mit Einführung des neuen BNatSchG erhalten bleiben, 

jedoch beschränkt auf die Beobachtung der Natur und Landschaft. Die Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie (FFH) im Besonderen enthält Berichtspflichten, die ein 

kontinuierliches Monitoring unerlässlich machen. Für das neue 

Beobachtungsprogramm zu „high nature value farmland“, also landwirtschaftlicher 

genutzter Landschaft mit 

hohem Naturwert, arbeiten 

Bund und Länder Hand in 

Hand: Erhebungen werden 

von den Ländern 

durchgeführt, die 

Koordination und 

Datenzusammenführung 

erfolgt auf Bundesebene 

durch das Bundesamt für 

Naturschutz (BfN).  

 



 16

Herberg ging weiter auf 

Aspekte des 

Vertragsnaturschutzes 

ein. Zwar liege hierin 

keine neue Aufgabe, der 

Verwaltungsaufwand 

könne sich jedoch durch 

die landesrechtlichen 

Vorschriften hierzu 

erhöhen. § 3 Absatz 3 des 

neuen BNatSchG legt 

eine 

Vertragsprüfungspflicht gesetzlich fest. Neu ist daran, dass die Verwaltung 

begründen muss, wenn sie den Vertragsnaturschutz nicht als  Handlungsform wählt 

wird. Hierin vermutet Herberg einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Weder durch 

diesen noch durch das Argument der Wirksamkeit der Steuerung sieht er jedoch 

einen generellen Vorrang des Vertrags- vor dem Ordnungsrecht gerechtfertigt.  

Dass diesen momentan dennoch einige Landesnaturschutzgesetze einräumen (z.B. 

Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz), widerspricht dem bundesrechtlichen Rahmen 

und ist deshalb „nichtig“, so der Referent. Erst mit Inkrafttreten des BNatSchG 2009 

werden die Länder entsprechende Vorschriften vornehmen können – und, so 

Herberg, dies vermutlich auch tun.  

 

Der Referent ging weiterhin auf die Eingriffsregelung ein, dem „Hauptgegenstand der 

rechtspolitischen Debatte im Rahmen der BNatSchG-Novelle 2009“. Er untermauerte 

das Thema mit Auszügen aus § 15 (2), (3), (6) und § 16 BNatSchG (vgl. Folien 5 bis 

7). 

 

Beim Gebietsschutz ging er besonders auf die Relevanz von Natura 2000, dem Netz 

besonderer Schutzgebiete, das in der EU errichtet wird, ein. Er bezeichnete die 

Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in ihrem Rahmen als die „wohl 

umfangreichste Naturschutzaufgabe“ der letzten fünfzehn Jahre. Herberg erwähnte 

im Kontext Gebietsschutz auch den nationalen Biotopverbund, der mit dem neuen 

BNatSchG eine abweichungsfeste Verpflichtung der Länder darstellen wird – jedoch 

A. Herberg  zu den fachlichen Anforderungen im 
Naturschutz 
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immer noch ohne zeitliche Zielvorgabe bleibt. Im Themenkomplex „Artenschutz“ 

stellte Herberg besonders die Folgenbewältigung im Zusammenhang mit 

Infrastrukturmaßnahmen gemäß § 44 (5) des neuen BNatSchG in den Mittelpunkt 

und plädierte für eine „Trendwende beim Artensterben“; beim Meeresnaturschutz 

betonte er die Vielzahl neuer Aufgaben und fachlicher Anforderungen (vgl. Folie 10). 

  

Auf den zweiten Block, das Umweltrecht, ging der Referent nur knapp ein. Er kam 

zunächst auf das Umweltschadensgesetz aus dem Jahr 2007 zu sprechen, das die 

„Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden an Gewässern, Boden sowie 

geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, die durch berufliche Tätigkeiten 

verursacht werden“ zum Inhalt hat und die Naturschutzbehörden, welche die 

Einhaltung dieses Gesetzes beobachten, vor neue Aufgaben stellt. Auch auf die 

Strategische Umweltprüfung ging Herberg ein. Mit dem Wegfallen der obligatorischen 

Prüfpflicht für Landschaftspläne und dem Übergang der Entscheidungskompetenz an 

die Länder ab März 2010 

erhoffe er sich eine 

„Abschaffung dieser unnötigen 

Pflicht“. Gleichzeitig relativierte 

er aber, dass die meisten 

Länder wohl aus Angst vor 

Vertragsverletzungen vor einer 

Abschaffung zurückschreckten. 

Er schloss seinen Vortrag mit 

einem Ausblick auf einige 

Entwicklungen, die er als 

wichtige Einflussfaktoren der behördlichen Wahrnehmung von Naturschutzaufgaben 

betrachtet (vgl. Folie 13).  
 

Es wurden keine Fragen gestellt. 

Mittagspause nach den ersten drei Vorträgen 
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Ulrich Stöcker, Deutsche Umwelthilfe (DUH) 

4. Vortrag   
Ulrich Stöcker, Leiter des Bereiches Naturschutz be i der Deutschen 

Umwelthilfe (DUH): 

„Die DUH-Eckpunkte für ein Biodiversitätsgesetz“ 

 

Stöcker, der in seinem Vortrag die Vorschläge der Deutschen Umwelthilfe für ein 

neues Biodiversitätsgesetz thematisierte, benannte zunächst als Hintergründe das 

Scheitern des Umweltgesetzbuches sowie die Föderalismusreform, die neue 

Spielräume für Vollregelungen des Bundes geschaffen habe. Ein 

Biodiversitätsgesetz solle und könne als sog. Artikelgesetz mehrere Gesetze ändern, 

was notwendig sei, weil der Regelungsgegenstand weit über den reinen Naturschutz 

hinaus gehe. Ziel der Deutschen Umwelthilfe sei es, auf Bundesebene ein 

entsprechendes Gesetz durchzusetzen. Er nannte dazu 15 essentielle Punkte: 

 

1. Ein Biodiversitätscheck für alle staatlichen Planungen solle verpflichtend 

eingeführt werden. Dies nannte Stöcker die „Kernforderung“ der DUH. Bislang 

seien die Planungen teilweise konträr zu den Zielen der im November 2007 

von der Bundesregierung beschlossenen Nationalen Biodiversitätsstrategie,  

etwa im Bereich der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie der 

Verkehrsplanung. 

2. Die Schaffung eines bundesweiten Biotopverbundes sei auch als 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel unerlässlich, um Pflanzen und 

Tieren eine Ausbreitung bzw. Wanderung zu ermöglichen.  

3. Wildtierbrücken und -tunnel  müssten als Verbindung von zerschnittenen 

Lebensräumen 

eingeführt werden; 

ein „europa- und 

weltweites System 

von Schutzzonen“, 

das „über das letzte 

Konjunkturpaket 

hinausgehe“. Als 

vorbildhaft 

bezeichnete er 
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entsprechende Bemühungen in Kanada („From Yellowstone to Yukon – Y2Y“). 

4. Weiterhin seien ungestörte Naturentwicklungsflächen  für eine Wildnis von 

morgen sehr wichtig. Man könne beispielsweise Truppenübungsplätze 

entsprechend nutzen. 

5. Das Nationale Naturerbe  müsse ausgebaut werden, Wichtigste Fläche 

hierfür sei das ehemalige „Bombodrom“ in der Kyritz-Ruppiner Heide in 

Brandenburg.  

6. Auch müssten die deutschen Nationalparks in einem Übergangszeitraum 

von 30 Jahren an internationale Standards angepasst  werden. 

7. Hierzulande ausgerotteten Wildtierarten  müsse mit Hilfe des Staates eine 

natürliche Rückkehr  ermöglicht werden.  

8. Die DUH fordere zudem einen konsequenten Schutz von Wattenmeer und 

Bodden . 

9. Auen und Auwälder müssten wiederhergestellt, Deiche  rückverlegt  

werden. Die Eindeichung dürfe nur zum Schutz von Siedlungsflächen, nicht 

aber von landwirtschaftlichen Flächen erfolgen (was auch für Niedersachsen 

sehr relevant sei, etwa an der Sude). 

10. In Überschwemmungsgebieten müssten Ackerflächen in Grünland  

umgewandelt werden, zumal damit vorbeugender Klimaschutz praktiziert 

werde. Er verwies in 

diesem Kontext auf 

die hohe Bedeutung 

von Mooren und 

Wäldern für den 

Klimaschutz und 

dass allein ein 

Fünftel bis Viertel 

aller Treibhausgase 

durch Entwaldungen 

entstände. 

11. Stöcker forderte 

weiter einen Schutz der Gewässerrandstreifen  außerhalb der 

Siedlungsbereiche. Hier habe sich der „Bund nicht durchsetzen“ können und 

verstecke sich hinter den insoweit großenteils untätigen Ländern.  

Rückkehr in den Tagungssaal nach der Mittagspause 
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12. Die ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern müsse 

gewährleistet  werden, was in der Koalitionsvereinbarung im Bund durchaus 

positiv aufgegriffen werde; im Widerspruch dazu stehe jedoch die an anderer 

Stelle des gleichen Vertrages vorgesehene Vorbereitung eines 

Wasserstraßenausbaugesetzes. 

13. Eine weitere Forderung betraf die Renaturierung von Flüssen und 

Auwäldern . 

14. Die „gute fachliche Praxis“ solle in den Bereichen der Land-, Wald- und 

Fischereiwirtschaft  definiert werden. Hand in Hand damit geht die Forderung 

nach ökologischen Mindeststandards im Bundes-Waldgesetz. 

15. Schließlich wünsche man sich eine Vorbildfunktion des Bundes  bei der 

Bewirtschaftung seiner eigenen Wald und- und landwirtschaftlichen Flächen in 

Richtung FSC-Standard bzw. Ökolandbau: „Der Bund soll vorangehen“, 

forderte Stöcker und schlug damit einen Bogen zur ersten Forderung des 

DUH. 

Zwei der anwesenden Gäste hatten Fragen zu Stöckers Vortrag. So wollte einer der 

Anwesenden wissen, wie man langfristig zu einem wirksamen Biodiversitätsgesetz 

käme, Deutschland sei in diesem Punkt ja noch längst nicht „am Ende der 

Fahnenstange“. Stöcker 

erläuterte, das Projekt sei 

mühsam und könne erst 

gelingen, wenn alle den 

Blick ein Stück weit von 

der eigenen (kleinteiligen) 

Arbeit erheben würden 

und ihn stattdessen auf 

das „große Ganze“, 

nämlich die Bedeutung 

der Biologischen Vielfalt 

insgesamt richteten. Ein 

weiterer Gast fragte nach dem Jahresetat und der Beschäftigtenzahl der DUH. Der 

Referent bezifferte dies mit 5 Mio. Euro bzw. 80 Mitarbeitern. Außerdem widersprach 

er dem Fragenden, der die DUH als „neuen Verein“ bezeichnete; die Umwelthilfe sei 

bereits 1975 gegründet worden.  

Prof. Dr. Wolfgang Köck und Ulrich Stöcker im Gespr äch 
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Prof. Dr. Christian Schrader 

 
 
 
5. Vortrag  

Prof. Dr. Christian Schrader, Professor für Rechtsf ragen der 

Technikentwicklung (Verfassungs-, Umwelt- und Techn ikrecht) an der 

Hochschule Fulda: 

„Die Rechtslage ab 2010 – Konsequenzen für Niedersa chsen am Beispiel der 

Eingriffsregelung“ 

 

Schrader ging zunächst auf die 

Kompetenzlage von Bund und Ländern durch 

die Änderungen im BNatSchG ein. Er stellte 

fest, dass der Bund nicht mehr die 

Rahmenkompetenz habe, die Länder 

hingegen Ausfüllungs- und 

Abweichungsspielräume hinzugewonnen 

hätten. Er befürchte aus diesem Grund ein 

„Ping-Pong-Spiel“ zwischen Bund und 

Ländern. Er nannte weiterhin die drei 

wesentlichsten Änderungen in der 

Eingriffsregelung im BNatSchG 2009: die 

Einführung des „allgemeinen Grundsatzes“, 

das Ersatzgeld im Bundesrecht und die 

Bevorratung von Kompensationsflächen.  

 

Der Referent erläuterte im Anschluss den Eingriffsbegriff näher und ging auf 

Ersatzmaßnahmen im „Naturraum“ ebenso wie auf die Kompensationsverordnung 

ein. Letztere existiere noch nicht, sei aber von hoher Bedeutung. Bei den Verfahren 

wünsche er sich nicht eine „De-, sondern eine Reregulierung“. Mit der neuen 

Gesetzgebung könnten die Länder also selbst alles Nähere ausgestalten. Die 

angestrebte niedersächsische Regelung sehe jedoch auch Abweichungsregelungen 

vor. Anders formuliert: „Viele Länder wollen nur wenige Ergänzungen machen, 

Niedersachsen will mehr“, so Schrader. Es ginge um „neben“ und „abweichend“ 

geltende Regelungen und darum, „rechtspolitische Akzente“ zu setzen. Unter dem 
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Das Plenum 

Begriff „neben“ fasste er mehrere Schlagworte zusammen: keine 

Kompensationsverordnung des Bundes, keine Verfahren bei trägerlosen Eingriffen, 

keine Eingriffe in Natura 2000-Gebieten sowie die Bemessung des Ersatzgeldes. 

Letzteres solle in Niedersachsen allein durch Dauer und Schwere bemessen werden; 

zusätzlich sei eine Deckelung bei 7 Prozent der Investitionskosten vorgesehen. Unter 

dem Begriff „abweichend“ sprach er von kompensationsfreien Eingriffen und 

Ersatzgeld, das eben nicht mehr nachrangig zu Realleistungen behandelt würde. Er 

sprach in diesem Kontext auch davon, dass nach Ansicht einiger Juristen eine reine 

Negativgesetzgebung nicht 

zulässig sei, und zeigte die 

Grenze des BNatSchG und 

des Europa- und 

Verfassungsrechts auf.  

Aus verfassungsrechtlichen 

Gründen seien 

kompensationsfreie 

Eingriffe und ein Ersatzgeld 

anstelle von 

Realkompensation nicht 

möglich. „Niedersachsen kann sich nicht alles erlauben, da noch andere Rechte 

greifen“, so Schrader. Das Land verhalte sich „juristisch ziemlich frech“, und man 

werde sehen, ob es damit durchkomme. Es bestünde seitens des Bundes durchaus 

die Möglichkeit einer Verfassungsklage, sofern das Ersatzgeld nicht auf 

Bundesebene durchgesetzt werde. Seine eigene Meinung stellte er ebenfalls dar: 

„Alle, die es sich leisten können, werden zahlen statt real leisten.“  

 

Schrader resümierte seinen Vortrag wie folgt: Niedersachsen wolle mit seinem 

Vorgehen rechtspolitische Akzente setzen, bewege sich damit außerhalb des 

verfassungsrechtlich Erlaubten und zeige eine „rüde neue Argumentation“. 

 

Im Anhang kam ein Statement aus dem Publikum. Ein Tagungsteilnehmer äußerte, 

dass ihm bereits ein neuer, überarbeiteter Referentenentwurf des Landes 

Niedersachsen vorläge, dessen Inhalt gegenüber dem auf der Tagung diskutierten 

Version in einen Punkten „entschärft“ worden sei.  
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Die Teilnehmer der Talkrunde. V. l. n. r. Prof. Dr.  
Wolfgang Köck, Ulrich Stöcker, Moderator Peter 
Mlodoch, FDP-Sprecher Dr. Gero Hocker, Dr. Alfred 
Herberg und Hans-Werner Blank 

C. Talkrunde  

Teilnehmer:  

· Dr. Gero Hocker, Umweltpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion 

· Dr. Alfred Herberg, BfN 

· Ulrich Stöcker, Deutsche Umwelthilfe e.V., Berlin 

· Prof. Dr. Wolfgang Köck, UFZ 

· Hans-Werner Blank, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa Bremen 

· Moderation: Peter Mlodoch, Journalist 

 

Im Folgenden soll der 

Verlauf der 

abschließenden Talkrunde 

wiedergegeben werden, 

die sich vor allem mit dem 

Thema „Ersatzgeld“ 

auseinandersetzte.              

 

Auf Nachfrage des 

Moderators äußerte sich 

zunächst Dr. Gero Hocker 

zum niedersächsischen 

Referentenentwurf. Er habe 

ihn gelesen; es könne davon ausgegangen werden, dass er im Rahmen der 

Koalitionsvereinbarung eingebracht werden würde. Hans-Werner Blank ging 

daraufhin auf die im Referentenentwurf vorgesehenen Gleichstellung von 

realkompensatorischen Maßnahmen und Ersatzgeld ein: Es sei unverantwortlich, 

dass sich Investoren durch das im Entwurf des Ressorts für sie vorgesehene  

Wahlrecht zwischen Realkompensation und „gedeckeltem“ Ersatzgeld so einfach 

„freikaufen“ könnten. Wie Erfahrungen etwa in Hessen mit der Ausgleichsabgabe 

gezeigt haben, ist eine Ausgabe der Mittel durch die Naturschutzbehörden nur auf 

der Basis der Freiwilligkeit möglich und die landespflegerischen Maßnahmen nicht 

durch- und umsetzbar, wenn andere Interessen entgegenstehen. Er verwies darauf, 

dass die Eingriffsregelung das Entschädigungsrecht der Natur sei. Peter Mlodoch 

hakte daraufhin anhand eines Beispiels nach: Wenn jemand einen Kratzer in den 
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Autolack mache, müsse er dafür doch bezahlen – und nicht selbst das Auto 

reparieren. Dr. Alfred Herberg warf ein, dass man im genannten Beispiel mit dem 

Geld den Kratzer reparieren ließe, im Falle des Ersatzgeldes nicht das Geschädigte 

ersetzt würde, weil es sonst durch Realkompensation hätte geleistet werden können. 

Prof. Dr. Wolfgang Köck erläuterte, der niedersächsische Entwurf vom 27.10.2009 

verstoße gegen höherrangiges Recht, nämlich Bundesrecht, und besitze aus diesem 

Grund keine Gültigkeit. Das Problem könnte vor die Gerichte gelangen, entweder als 

Verfassungsklage – Bund-Länder-Klage vor dem Bundesverfassungsgericht – oder 

als so genannte „Inzidentklage“ im Rahmen eines ganz normalen 

Verwaltungsrechtsprozesses. Hier hakte Dr. Hocker ein: Bestimmte genannte 

Forderungen wie etwa die „grünen Pfade“ durch Deutschland benötigten finanzielle 

Unterstützungen, keine Ersatzleistungen. Prof. Dr. Köck widersprach: Wenn dem 

Investor überschaubare Pflichtenleistungen abverlangt würden, seien 

Realkompensationen wesentlich sinnvoller und nachhaltiger. Dieser Tatsache werde 

jedoch im FDP-Konzept keine Beachtung geschenkt, es sei viel „zu schnell“ gedacht. 

Dr. Hocker konterte damit, dass Ersatzgeld im Referentenentwurf nicht als 

Primärlösung, sondern lediglich als gleichwertige Lösung zu Realleistungen 

vorgesehen sei. Damit könne der Investor zwischen zwei gleichwertigen 

Möglichkeiten wählen. Aus dem Publikum kam dazu der Einwurf, der Investor würde 

sich in jedem Fall für die monetäre Lösung entscheiden, weil sie durch die 7%-

Deckelung in der Regel 

erheblich kostengünstiger 

wäre. Auf Dr. Hockers 

Entgegnung, das sei 

„doch toll“, entstand 

Unruhe im Publikum. 

Ulrich Stöcker bemerkte, 

dass Ersatzgelder nur 

begrenzt verwendbar 

seien, wie die 

Rechtsprechung zum 

Modell in Baden-

Württemberg entschieden 

habe. Er plädierte dafür, beim Einsatz von Ersatzgeld „groß zu denken“. 

Moderator Peter Mlodoch und Dr. Gero Hocker (FDP) 
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Publikumsfragen im Anschluss an die Talkrunde 

 

Es folgten diverse Statements und Fragen aus dem Publikum. Zunächst wurde von 

einem Gast festgestellt, dass durch die geplante Neuregelung viel mehr Arbeit auf 

die Verwaltungsbehörden zukäme, da sie Aufgaben, die bislang gemeinsam mit den 

Investoren bearbeitet würden, nach der Gesetzesänderung alleine übernehmen 

müssten. Dies entließe zum einen den Verursacher (alias Investor) aus seinen 

Pflichten und stelle zum anderen eine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes dar. Dr. 

Hocker entgegnete darauf, dass sich die Kommunen beschweren würden, wenn das 

Land alle Verantwortung übernähme, weswegen der Status quo durchaus sinnvoll 

sei.  

 

Dem schloss sich eine 

Frage nach der 

Verwendung der 

Ersatzgelder an: Ob es 

möglich sei, dass aus den 

an die Ämter bzw. 

Kommunen fließenden 

Ersatzgeldern ein Teil in 

Form einer „allgemeinen 

Abgabe“ an das Land 

umgeleitet werden (besonders hinsichtlich der Tatsache, dass einige Aufgaben wie 

etwa die „grünen Korridore“ Ländersache seien“)? Prof. Dr. Köck erklärte, es gäbe 

rechtliche Wege, eine Abgabe auf Eingriffe in Natur und Landschaft auch auf andere 

Weise auszugestalten. Hier habe der Gesetzgeber Gestaltungsmöglichkeiten. Dr. 

Hocker wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Es folgten weitere kurze Fragen; 

zunächst nach der Umsetzung von Landschaftsplänen nach der Abschaffung von 

Landschaftsprogrammen. Hierzu musste Dr. Hocker aufgrund mangelnder 

Informationen passen. Eine weitere Frage bezog sich auf den Zusammenhang 

zwischen den Ersatzgeldern und dem EU - Natura 2000 Schutzgebieten: Ob mit 

einem zunehmenden Geldfluss auch das EU-Projekt vorangetrieben/co-finanziert 

werden könne? Dr. Hocker wies darauf hin, dass die Ersatzgelder zweckgebunden 

eingesetzt werden müssten, also nicht einfach in Natura 2000-Projekte fließen 

könnten. Er sei aber der Ansicht, dass das Natura 2000-Programm „sehr gut“ liefe. 



 26

Ein Gast wollte wissen, wie der Austausch mit anderen Bundesländern klappe. Dr. 

Hocker versicherte, man führe Gespräche mit diversen anderen Bundesländern. Eine 

letzte Frage bezog sich auf die Berücksichtigung von Fragen des Artenschutzes im 

neuen Gesetz; hierzu konnte sich der FDP-Politiker aufgrund mangelnder Kenntnisse 

noch nicht äußern.  

 

 

D. Anhang 

 
Folien  

Zugunsten der Übersichtlichkeit finden Sie die Power Point-Folien zu den 

Referentenvorträgen nicht in dieser Datei sondern online unter den jeweiligen 

Internetadressen der Verbände oder fordern Sie bitte die pdf-Dokumente bei den 

Verbänden oder direkt bei hw.persiel@bbn-online.de an. 
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Weser-Kurier, 20.11.2009 
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Presseinformation  
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Gesetzestexte  

· Bundesnaturschutzgesetz vom 29.7.2009:  

http://www.bbn-online.de/uploads/media/BNatschG-2009-07-29.pdf  

· Entwurf eines Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 

Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 23.11.2009: 

http://www.landtag-

niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_16_2500/1501-2000/16-

1902.pdf 

 

Links  

· Aktuelle Gesetzesentwürfe über das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): 

http://www.bmu.de/gesetze_verordnungen/bmu-downloads/doc/43412.php  

· Aktuelle Übersicht der Gesetzgebungsvorhaben des Bundesamt für 

Naturschutz (BfN):   

http://www.bfn.de/0320_gesetzgebungsvorhaben.html 

· Homepage BBN: http://www.bbn-online.de/index.php?id=3  

· Der BBN zur Umweltpolitik der nächsten Legislaturperiode: http://www.bbn-

online.de/uploads/media/BBN_Naturschutzpolitik_Koalitionsverhandlungen.pdf  

· Der BBN bezieht Stellung zum Gesetzentwurf Niedersachsen: 

http://www.bbn-online.de/index.php?id=60  

· Die BUND bezieht Stellung zum neuen Bundesnaturschutzgesetz: 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/naturschutz/20090619_naturschut

z_bundesnaturschutzgesetz_stellungnahme.pdf 

· Die BUND-Bewertung des Koalitionsvertrags: 

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/sonstiges/20091027_son

stiges_bewertung_koalitionsvertrag_schwarz_gelb.pdf  

· Die DUH-Eckpunkte für ein Biodiversitätsgesetz: 

http://www.duh.de/uploads/media/DUH_Eckpunkte_Biodiversitaetsgesetz_01.

pdf  

· Der NABU Niedersachsen bezieht Stellung zum niedersächsischen 

Referentenentwurf: 

http://niedersachsen.nabu.de/themen/rechtundehrenamt/niedersaechsischesn

aturschutzgesetz/11754.html 
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· Die NABU-Bewertung des Koalitionsvertrags:  

http://www.nabu.de/themen/umweltpolitik/umweltpolitikallgemein/11661.html  

· Der BUND Niedersachsen berichtet über die Veranstaltung am 20.11.2009:  

http://www.bund-niedersachsen.de/content/aktuell/2765.php  

 

Weiterführende Links 

· Koalitionsvereinbarung CDU/FDP auf der Bundesebene:  

http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf  

· Koalitionsvereinbarung CDU/FDP auf der Landesebene: 

http://www.richtige-fuer-nds.de/wp-

content/uploads/2008/03/koalitionsvertrag_2008-2013.pdf 

 
 
Kontakt  
 
Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN)  
Regionalgruppe Niedersachsen, Bremen, Hamburg 
Heinz-Werner Persiel  
Jöhrensstraße 18 
30559 Hannover 
hw.persiel@bbn-online.de 
 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (B UND) 
Landesverband Niedersachsen  
Stefan Ott 
Goebenstraße 3a 
30161 Hannover 
stefan.ott@nds.bund.net 
0511/965690 
 
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) 
Landesverband Niedersachsen  
Dr. Eick von Ruschkowski  
Alleestraße 36 
30167 Hannover 
info@NABU-niedersachsen.de 
0511/911050 
 
Naturschutzverband Niedersachsen e.V. (NVN)  
Dr. Christian Eberl 
Alleestraße 1 
30167 Hannover 
Dr.Christian.Eberl@gmx.de 
0511/7000200 
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Teilnehmerliste  

Name Vorname Institution Straße PLZ Ort  

Balker Christiane Stadt Osnabrück Natruper-Tor-Wall-2 49074 Osnabrück 

Bargen Anja von Küfog GmbH Alte Deichstraße 39 27612 Loxstedt-Ueterlande 

Bäther Manfred 
LK Lüchow-
Dannenberg Königsberger Straße 10 29439 Lüchow 

Beckmann Christiane Landschaftsplanerin Calenberger Esplanade 1 30169 Hannover 

Behr Karsten BINGO Berliner Allee 9 - 11 30175 Hannover 

Blohm Hans-Peter LK Helmstedt 
Charlotte-v-Veltheim-Weg 
5 38350 Helmstedt 

Böttcher Rainer LK Harburg Schlossplatz 6 21423 Winsen 

Breuer Wilhelm   Plathnerstraße 64 30175 Hannover 

Brünn Silke LK Verden Lindhooper Straße 67 27283 Verden 

Buschmann Holger NABU LV       

Deppe Volker Stadt Hamburg Stadthausbrücke 8 20355 Hamburg 

Ebeler Axel Nds. Städtetag Prinzenstraße 23 30159 Hannover 

Eberl Dr. Christian NVN Clydesdale 11 30966 Hemmingen 

Escher Hartmut LK Osnabrück Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück 

Fahning Meike Nds.MU Archivstraße 2 30169 Hannover 

Fahning Jens NLWKN Göttinger Chaussee 76 A 30427 Hannover 

Fleer Ines BUND Goebenstraße 3 A 30161 Hannover 

Fresemann Hartmut Stadt Emden Frickensteinplatz 2 26721 Emden 

Fuchs Carlo NABU BS Hochstraße  38102 Braunschweig 

Galler Carolin Uni Hannover, IUP Herrenhäuser Straße 2 30419 Hannover 

Geilker Dominik BINGO Berliner Allee 9 - 11 30175 Hannover 

Geissler Michael 
Kreis Minden-
Lübbecke Portastraße 13 32423 Minden 

Göttke-
Krogmann Jürgen NLWKN Am Ochsenmoor 52 49448 Hüde 

Greiff Kathrin TU München Weihenstephaner Steig 22 85354 Freising 

Gropengiesser P. TRIOPS Weender Straße 55 37073 Göttingen 

Grube Susanne BUND KG Ammerland Zu den Wischen 5 26655 Westerstede 

Hämpke Kerstin Stadt Salzgitter 
Joachim-Campe-Str. 9 - 
11 38226 Salzgitter 

Hardes Willy NABU Braasche 9 29499 Zernien 

Henke Susanne Planungsbüro Burgstraße 22/23 37073 Göttingen 

Hennemann-
Kreikenbohm Imke Uni Hannover, IUP Junkerhof 3 31542 Bad Nenndorf 

Herbst Udo LK Helmstedt 
Charlotte-v-Veltheim-Weg 
5 38350 Helmstedt 

Hesse Jana NLWKN Göttinger Chaussee 76 A 30453 Hannover 

Hollenbach Marcel NLWKN Göttinger Chaussee 76 A 30453 Hannover 

Hücker Martina LK Nienburg Am Schloßplatz 31582 Nienburg 

Humbert Andreas Revierförsterei Ahornallee 24 31195 Lamspringe 

Janßen Hans-Joachim LK Wesermarsch Poggenburger Straße 15 26919 Brake 

Kemmer Jutta Biol.Stat. Osterholz Lindenstraße 40 27711 Osterholz-Scharmbeck 

Klöpper Rasmus NLWKN Ratsherr-Schulze-Str. 10  26122 Oldenburg 

Kmetsch Joachim LK Verden Lindhooper Straße 67 27283 Verden 

Kramer Ute Region Hannover Gärtnereigaße 13 30823 Garbsen 



 34

Name Vorname Institution Straße PLZ Ort  

Lampert-
Keitsch Dorle LUWG RhPf Kaiser-Freidrich-Straße 7 55116 Mainz 

Langer Tobias Stadt Osnabrück Natruper-Tor-Wall-2 49074 Osnabrück 

Makowski Henry IfNN Am Lerchenberg 9 21368 Dahlem-Marienau 

Marten Fred LK Northeim Medenheimer Straße 6 - 8 37154 Northeim 

Mecke Wigbert Bündnis90/Grüne 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-
Platz 1  30159 Hannover 

Melz Kathleen BINGO Berliner Allee 9 - 11 30175 Hannover 

Meyer Rolf SPD-Fraktion 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-
Platz 1  30159 Hannover 

Meyer Wilfried BUND KG Uelzen Auf den Doren 12 29559 Wrestedt 

Meyer-
Vosgerau Arndt   Osterkampsweg 105 26131 Oldenburg 

Miers Sabine NLWKN Göttinger Chaussee 76 A 30427 Hannover 

Mocha Kathrin LK Helmstedt 
Charlotte-v-Veltheim-Weg 
5 38350 Helmstedt 

Müller Heinz   Am Gäsnemarkt 2 37217 Witzenhausen 

Müller Nadja Küfog GmbH Alte Deichstraße 39 27612 Loxstedt-Ueterlande 

Muschik Friedrich   Nymphenried 16 38226 Salzgitter 

Niemeyer Friedhelm BUND Diepholz Langer Berg 15 49419 Wagenfeld/Ströhen 

Ott Stefan BUND Gst Goebenstraße 3 a 30161 Hannover 

Pasternack Dieter Nds. Landkreistag Am Mittelfelde 169 30159 Hannover 

Persiel Heinz-Werner BBN-Bundevorstand Jöhrensstraße 18 30559 Hannover 

Prüß Ulrike NLWKN Göttinger Chaussee 76 A 30427 Hannover 

Remmers Irmgard NLWKN Ratsherr-Schulze-Str. 10  26122 Oldenburg 

Richter gen. 
Kemmermann Anne NLWKN Ratsherr-Schulze-Str. 10  26122 Oldenburg 

Runge Anne-Margrete NLWKN Rudolf-Steiner-Str. 5 38120 Braunschweig 

Ruschkowski Eick von         

Salomon Bernhard NNA Hof Möhr 29640 Schneverdingen 

Sandkühler Carola SPD-Fraktion 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-
Platz 1  30159 Hannover 

Schäfer Nico LK Cuxhaven Vincent-Lüceck-Straße 2 27474 Cuxhaven 

Schöttler Annette Stadt Osnabrück Natruper-Tor-Wall-2 49074 Osnabrück 

Schröder-
Ehlers Andrea MdL SPD Auf dem Meere 14/15 21335 Lüneburg 

Schulz Bettina BUND KG Uelzen Kirchsteig 4 29565 Uelzen 

Seitz Elke Stadt Salzgitter 
Joachim-Campe-Str. 9 - 
11 38226 Salzgitter 

Siebers-
Zander Dorothea   Beim langen Rick 4 26441 Jever 

Speier Nicole NLWKN Rudolf-Steiner-Str. 5 38120 Braunschweig 

Standke Walter LK Holzminden 
Bürgermeister-Schrader-
Str.24 37603 Holzminden 

Tesch Andreas Planungsbüro Am Heidbergstift 13 28727 Bremen 

Utermark Wieland BUND KG Uelzen Bollenser Kamp 19 29559 Wrestedt 

Utz Reinhold   Erftstraße 16 38120 Braunschweig 

Wais Fabian NLWKN Göttinger Chaussee 76 A 30453 Hannover 

Walbrun Britta Fachgutachterin  Klinkerfuesstraße 24 37073 Göttingen 

Wassmann Manfred Büro Davenstedter Straße 60 30453 Hannover 



 35

Name Vorname Institution Straße PLZ Ort  

Weber Ulrich LK Hildesheim 
Bischof-Janssen-Straße 
31 31132 Hildesheim 

Weigelt Jacqueline Studentin Robert-Koch-Str. 72 33102 Paderborn 

Wessel Andrea LK Holzminden 
Bürgermeister-Schrader-
Str.24 37603 Holzminden 

Westphal Thomas Region Hannover Höltystraße 17 30171 Hannover 

Windmann Dr. Jörg Gewerbeaufsichtsamt Am Listholze 74 30455 Hannover 

Winkelmann Ines 
Biosphärenreservat 
Elbtalaue Am Markt 1 29456 Hitzacker 

Wöhler Ingo 
Naturschutzverband 
Niedersachsen Alleestraße 1 30167 Hannover 

Wudtke Dr. Marita BUND LV Goebenstraße 3 a 30161 Hannover 

Zander Reinhard   Beim langen Rick 4 26441 Jever 

Ziegler-
Schmidt Angela   Albert-Schweitzer-Str. 18 30890 Barsinghausen 

            

Referenten           

Herberg Dr. Alfred 
Bundesamt für 
Naturschutz     Bad Godesberg 

Blank Hans Werner 
Senator UBVE 
Bremen     Bremen 

Köck 
Prof. Dr. 
Wolfgang UFZ     Leipzig 

Schrader 
Prof. Dr. 
Christian Hochschule Fulda     Fulda 

Hocker Dr. Gero MdL FDP     Hannover 

Stöcker Ulrich Deutsche Umwelthilfe     Berlin 

Mlodoch Peter Journalist     Hannover 

 


